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Text 

§ 359b. (1) Ergibt sich aus dem Genehmigungsansuchen und dessen Beilagen (§ 353), daß 

 1. jene Maschinen, Geräte und Ausstattungen der Anlage, deren Verwendung die 
Genehmigungspflicht begründen könnte, ausschließlich solche sind, die in Verordnungen gemäß 
§ 76 Abs. 1 oder Bescheiden gemäß § 76 Abs. 2 angeführt sind oder die nach ihrer 
Beschaffenheit und Wirkungsweise vornehmlich oder auch dazu bestimmt sind, in 
Privathaushalten verwendet zu werden, oder 

 2. das Ausmaß der der Betriebsanlage zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und sonstigen 
Betriebsflächen insgesamt nicht mehr als 1 000 m2 beträgt und die elektrische Anschlußleistung 
der zur Verwendung gelangenden Maschinen und Geräte 100 kW nicht übersteigt, 

so hat die Behörde (§§ 333, 334, 335) das Projekt durch Anschlag in der Gemeinde und durch Anschlag 
in den der Anlage unmittelbar benachbarten Häusern mit dem Hinweis bekanntzugeben, daß die 
Projektsunterlagen innerhalb eines bestimmten, vier Wochen nicht überschreitenden Zeitraumes bei der 
Behörde zur Einsichtnahme aufliegen und daß die Nachbarn innerhalb dieses Zeitraumes von ihrem 
Anhörungsrecht Gebrauch machen können; die Eigentümer der betroffenen Häuser haben derartige 
Anschläge in ihren Häusern zu dulden; statt durch Hausanschlag kann das Projekt aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit durch persönliche Verständigung der Nachbarn bekannt 
gegeben werden; nach Ablauf der im Anschlag oder in der persönlichen Verständigung angeführten Frist 
hat die Behörde unter Bedachtnahme auf die eingelangten Äußerungen der Nachbarn die die Anwendung 
des vereinfachten Verfahrens begründende Beschaffenheit der Anlage mit Bescheid festzustellen und 
erforderlichenfalls Aufträge zum Schutz der gemäß § 74 Abs. 2 sowie der gemäß § 77 Abs. 3 und 4 
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wahrzunehmenden Interessen zu erteilen; dieser Bescheid gilt als Genehmigungsbescheid für die Anlage. 
Die Behörde hat diesen Bescheid binnen drei Monaten nach Einlangen des Genehmigungsansuchens und 
der erforderlichen Unterlagen zum Genehmigungsansuchen (§ 353) zu erlassen. § 356b gilt sinngemäß. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung Arten von 
Betriebsanlagen zu bezeichnen, die dem vereinfachten Verfahren gemäß Abs. 1 zu unterziehen sind, weil 
auf Grund der vorgesehenen Ausführung der Anlagen (insbesondere der Beschaffenheit und 
Wirkungsweise der Maschinen, Geräte und Ausstattungen der Anlage, der elektrischen Anschlußleistung 
der eingesetzten Maschinen und Geräte, der Betriebsweise, der räumlichen Ausdehnung der Anlage, der 
Art und Menge der in der Anlage gelagerten, geleiteten, umgeschlagenen, verwendeten oder hergestellten 
Stoffe) nach Art, Ausmaß und Dauer der Emissionen dieser Anlagen zu erwarten ist, daß die gemäß § 74 
Abs. 2 wahrzunehmenden Interessen hinreichend geschützt und Belastungen der Umwelt (§ 69a) 
vermieden werden. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann durch Verordnung Arten von 
Betriebsanlagen bezeichnen, die dem vereinfachten Verfahren gemäß Abs. 1 zu unterziehen sind, weil sie 
den Voraussetzungen des Abs. 1 Z 2 bis auf die elektrische Anschlußleistung der zur Verwendung 
gelangenden Maschinen und Geräte entsprechen und diese Anschlußleistung die im Abs. 1 Z 2 
angegebene Meßgröße um höchstens 50 Prozent aus Gründen übersteigt, die in der technischen 
Besonderheit dieser Maschinen oder Geräte oder deren Verbindung miteinander oder mit anderen 
Anlageteilen oder in einschlägigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften oder in 
Vertragsbedingungen des Energieversorgungsunternehmens, nicht jedoch in der Betriebsweise der 
Anlage liegen, da ein gleichzeitiges Betreiben aller dieser Maschinen und Geräte nicht in Betracht 
kommt. 

(4) Eine nicht dem Abs. 1 Z 1 oder 2 oder einer Verordnung gemäß Abs. 2 oder 3 unterliegende 
Betriebsanlage ist dem vereinfachten Verfahren gemäß Abs. 1 dann zu unterziehen, wenn sich aus dem 
Genehmigungsansuchen und dessen Beilagen (§ 353) ergibt, daß die Anlage 

 1. nicht gefahrengeneigt (§ 82a Abs. 1) ist, und 

 2. ihren Standort in einem Gebiet hat, das nach den für die Widmung der Liegenschaften 
maßgebenden Rechtsvorschriften überwiegend oder ausschließlich gewerblichen Tätigkeiten 
dient und in dem nach diesen Vorschriften das Errichten und Betreiben bzw. Ändern der Anlage 
zulässig ist. 

(5) Ergibt sich aus dem Ansuchen um Genehmigung der Änderung der Betriebsanlage und dessen 
Beilagen (§ 353), daß die geplante Änderung den Ersatz von Maschinen, Geräten oder Ausstattungen 
betrifft, deren mangelnde Gleichartigkeit einen Bescheid gemäß § 345 Abs. 9 zur Folge hatte, so ist das 
Änderungsgenehmigungsverfahren als vereinfachtes Verfahren im Sinne des Abs. 1 durchzuführen. 

(6) Verfahren betreffend Spezialgenehmigungen (§ 356e) sind als vereinfachte Verfahren im Sinne 
des Abs. 1 durchzuführen. 

(7) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie durch Verordnung jene Arten von Betriebsanlagen zu 
bezeichnen, die aus Gründen des vorsorgenden Umweltschutzes jedenfalls nicht dem vereinfachten 
Genehmigungsverfahren zu unterziehen sind, auch wenn im Einzelfall eine derartige Anlage die 
Voraussetzungen für die Anwendung des vereinfachten Genehmigungsverfahrens erfüllt. 

(8) Nach § 81 genehmigungspflichtige Änderungen einer Betriebsanlage sind dem vereinfachten 
Verfahren gemäß Abs. 1 zu unterziehen, wenn die Betriebsanlage einschließlich der geplanten Änderung 
die im Abs. 1 Z 1 oder 2, Abs. 4, 5 oder 6 oder in einer Verordnung gemäß Abs. 2 oder 3 festgelegten 
Voraussetzungen erfüllt. 

Zuletzt aktualisiert am 

26.09.2023 

Gesetzesnummer 

10007517 

Dokumentnummer 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 3 von 3 

NOR40011059 


